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Art. 10 Nachträgliche Urnenabstimmung (Fakultatives Referendum) 

3 Zudem sind folgende, weitere Geschäfte von der Urnenabstimmung ausge-
schlossen: 

6. aufgehoben

7. aufgehoben

8. aufgehoben

Art. 54 Inkraftsetzung der Änderung vom 18. Mai 2025 

Der Gemeinderat bestimmt nach der Genehmigung des Regierungsrates den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung dieser Gemeindeordnung. 

Die vorstehenden Änderungen der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde 
Rafz wurden in der Urnenabstimmung vom 18. Mai 2025 angenommen. 

Namens der Politischen Gemeinde Rafz 

Kurt Altenburger 
Gemeindepräsident 

Manfred Hohl 
Gemeindeschreiber 

Durch den Regierungsrat am 3. September 2025 mit Beschluss Nr. 879 
genehmigt.
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